
 
 
 
 
 
 
 

SWG VR-Honorare und Sitzungsgelder (gültig ab 01.01.2025) 

  

Fixhonorar VR-Präsident    CHF 40’000 

Fixhonorar VR-Vizepräsident    CHF 15’000 

Fixhonorar VR-Mitglied    CHF 10’000 

 

Sitzungsgeld (pro Sitzung des VR) für VR-Präsident, VR-Vize-Präsident und andere VR: 

- bis zu einem halben Tag   CHF   500 

- länger als ein halber Tag   CHF 1’000 

 

Zusätzliche Entschädigung für die Sitzungsvorbereitung und Sitzungsleitung durch den 
Vize-Präsidenten oder ein anderes VR-Mitglied in Vertretung des VR-Präsidenten,  
wenn dieser ausfällt  CHF   500 

 

Sitzungsgeld für Sitzungen von VR-Ausschüssen    CHF   300 

 

Spesen-Entschädigungen 

 - Für Sitzungen in Grenchen und Umgebung pauschal mit dem Sitzungsgeld entschädigt 

 - Für Sitzungen an anderen Orten effektiv gemäss Spesenreglement der Stadt Grenchen 

 

Controlling: 

Die Honorar- und Speseneingaben aller VR sind vom VR-Präsidenten zu visieren. Ein Mitglied des NGK 
visiert die Eingaben des VR-Präsidenten. 

Der Finanzverwalter der Stadt Grenchen prüft jährlich die Übereinstimmung der Honorar- und 
Spesenbezüge aller VR mit dieser Vergütungsordnung, zuhanden und im Auftrag des Stadtpräsidenten 
und erstattet dem NGK Bericht. 

 

Erläuterungen: 

Die Vergütung des VR-Präsidenten, Vize-VR-Präsidenten und der anderen VR setzt sich aus dem Fix-
Honorar und den Sitzungsgeldern für eigentliche VR- und VR-Ausschusssitzungen zusammen, wobei 
Sitzungsgelder auch für Verwaltungsratssitzungen von Tochtergesellschaften, in denen 
Verwaltungsräte einsitzen, ausgerichtet werden. Es gibt keine weiteren Entschädigungen – spezielle 
Ausnahmen, die vorgängig durch das NGK abzusegnen sind, sind vorbehalten. 

Die Fixhonorare vergüten den langjährigen durchschnittlichen Aufwand der Verwaltungsräte und 
decken auch allfällige Verwaltungsratsmandate in Tochtergesellschaften ab (ausser dem Sitzungsgeld, 
das auch für Sitzungen von Tochtergesellschaften ausgerichtet wird). Somit ist das Fixhonorar auch  

nicht anzupassen, wenn in einem bestimmten Jahr der Aufwand des Verwaltungsrates grösser oder 
kleiner ist als der zu erwartende, langjährige durchschnittliche Aufwand. 

Das Fixhonorar deckt auch spezielle «Einsätze» von einzelnen Verwaltungsräten ab, die diese aufgrund 
ihrer Expertise leisten. 



 
 
 
Somit decken die Fix-Honorare des VR-Präsidenten, Vize-VR-Präsidenten und der anderen VR alle 
Bemühungen, die im Zusammenhang mit deren Funktion als VR erbracht werden, ab (und Bemühungen 
für die SWG, die nicht im Zusammenhang mit deren Funktion als VR erbracht werden, dürfen nicht 
entschädigt werden, weil jeder VR von der SWG unabhängig sein muss). 

Sitzungsgelder werden nur für ordentliche und protokollierte Sitzungen des VR oder von VR-
Ausschüssen ausgerichtet. 

Als VR-Ausschüsse gelten nur Ausschüsse, die durch formellen Beschluss des VR eingesetzt werden 
und die mindestens drei VR-Mitglieder umfassen. 

Es werden somit auch keine Vergütungen für die Vorbereitung von VR-Sitzungen oder für andere 
Sitzungen, Telefonate, Besuche von Anlässen, Kunden oder Lieferanten, etc., vergütet. Das Fix-
Honorar des VR-Präsidenten entschädigt insbesondere auch die Vorbereitung von VR-Sitzungen und 
die gebotenen regelmässigen Sitzungen mit dem Geschäftsleiter. 

 

 

 

 

 

Das NGK, August 2024 

 

  


